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5. Regierungsdekret zur Änderung des Anhangs des Regierungsdekrets über psychoaktive Stoffe, die auf dem
Verbrauchermarkt verboten sind.

Insgesamt werden 16 neue Substanzen als psychoaktive Stoffe eingestuft, die auf dem Verbrauchermarkt verboten sind.

6. Psychoaktive Stoffe

7.

8. Finnland beabsichtigt, die in der Anlage aufgeführten Substanzen als psychoaktive Stoffe einzustufen, die für den
Verbrauchermarkt verboten sind, sodass die Herstellung, der Import, die Lagerung, der Verkauf und die Abgabe dieser
Substanzen verboten sind. Eine Ausnahme gilt für die Verwendung für wissenschaftliche Forschung und industrielle
Zwecke. Der Besitz und die Verwendung dieser Substanzen ist nicht strafbar.

Insgesamt werden 16 Substanzen, die als wichtig erachtet werden, um sie als psychoaktive Stoffe, die für den
Verbrauchermarkt verboten sind, unter Kontrolle zu stellen, in den Anhang des Regierungsdekrets aufgenommen. Alle
diese Substanzen sind Berichten zufolge auf den europäischen Verbrauchermärkten aufgetaucht, in erster Linie für keine
andere tatsächliche Verwendung als für bewusstseinsverändernde Zwecke, d. h. zur Berauschung. Bei diesen Substanzen
handelt es sich weder um Arzneimittel noch um Betäubungsmittel und es sind keine industriellen Anwendungen bekannt.

9. Es wird vorgeschlagen, 16 neue Substanzen, die bei der Verwendung zu Rauschzwecken schädlich oder
gesundheitsgefährdend sein können, als psychoaktive Stoffe einzustufen, die für den Verbrauchermarkt verboten sind.
Diese Substanzen wurden dem europäischen System gemeldet und unterlagen in Finnland bisher keiner Kontrolle.

Diese Substanzen können auch nach Finnland bestellt werden, zum Beispiel über den Online-Handel. Der rechtliche
Status dieser Substanzen ist von Land zu Land unterschiedlich, wodurch der Markt wachsen kann. Neue
Designersubstanzen, bei denen es sich nicht um Arzneimittel handelt, unterliegen in Finnland im Prinzip keiner Kontrolle.

Kriminelle Gruppen versuchen ständig, neue Substanzen zu finden, die nicht in den Geltungsbereich der aktuellen
Gesetze fallen. Daher müssen diese identifizierten Substanzen, die als Designerdrogen verwendet werden und auf den
europäischen Märkten beobachtet wurden und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können, durch einen
Regierungserlass schnellstens verboten werden.

10. Verweise auf Grundlagentexte:

11. Ja

12. Schutz der öffentlichen Gesundheit.
Einige der in Finnland ankommenden Designerdrogen fallen nicht unter die Kontrolle. Darunter befinden sich potenziell
gefährliche Substanzen, die aufgrund einer fehlenden genaueren Einschätzung sofort vom Verbrauchermarkt genommen
werden sollten. Der durch solche Substanzen verursachte Schaden wird schwieriger zu verhindern sein, wenn sich ihr
Gebrauch zu Rauschzwecken durchsetzt. Den Behörden sind keine industriellen Anwendungen für diese Substanzen
bekannt. Die Änderung des Dekrets bedeutet nicht, dass Forschungs- oder Industrietätigkeiten genehmigungspflichtig
werden.

13. Nein

14. Nein

15. Ja
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16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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